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Denkschrift über die Regelung des Verhältnisses 

zwischen Norwegen und Deutschland . 

Anlage 1 

Als Ziel für die N@uordnung zwischen Norwegnn und 

Deutschland steut 'die Verwirklichung eines großnordischen Bundes 

fest. Die S~hlüsselstellung Norwegens macht sogar die Regelung 

des VGfrhältnisses zwischen Norwegen und Deutschland zur Grundlage 

der Bildung eine s solchen Bunde s. Es ist daher, wie mehrmals 

früher betont, von der grössten Wichti,gkei t, so bald als irgend 

möglicn zum Frieden und zu normalen VE:rhältnissen zwischen Deutsch-

. landund Norwegen zu kommen, um somit die Grundlage für den gro~­

germani schen Bund überhaupt zu schaff6:n. 

In Anbetracht der ungeheuren Umstellung in der.bisher 

gewohnten Denkweise, sowohl in NorwegEID als auch in den übrigen 

. Ländern Skandinaviens und in der Welt I' die eine solche Neuordnung 

voraussetzt, ist es unbedingt notwendj.g, eine tJbergangsordnung zu 

schaffen, die die volle Z;ustimmung de~) norwegischen VOlkes, als 

der übrigen skandinavischen Länder findet. 

Eine solche Gbergangsordnung müsste durch die folgenden 

Ma~nahmen geschaffen werden: ' 

1. Eine selbständige norwegische l'lS--Ret:;;ierung muss gebildet wer­

den, mit dem Führer der NS als ~Lksforstander (Reichsverwe-

ser). ~ 

2. Die Stellung des Reichskommissar:3 muss, wie schon früner mit 

dem FUhrer für einen solchen Fall .besprochen wurde, durch die 

BestellunG eines ausserordentlichen Bevollmächtigten oder 

eines Sonderbeauftragt'en des Deutschen Reiches ersetzt werden. 

. .3. Die Neutralität Norwegens muss 'i,:Lederhergestellt und von 
, 

Deutschland anerkannt werden. 

4. Deutschland behält während der Dauer des Krieses mit England 
- 'i[ ~ das Recht, die nötigen mili täriscl1en erfügung und 11aßnahmen 

in Norwegen zu treffen auf Grundlage des Neutralitätsbruches 

EnglandG und Frankreichs Norwegen f;et:;enüber. 

5. Die Friedensverhaudlungen und di<::; Verhandlungen über die Ver­

wirklichUIlb des großgermanischen Bundes werden sofort unter 

der Hand aillgenoIIlllien, dami teine :2linigung erzielt wird, bevor 
'. 

offizielle Verhandlungen einsetzen. 
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Wir sind berechti 6t zu glauben, daS~3 ~in solches Vorgehendi (i 

Erreichung des Endzieles zweifellos sehr bGischleunigen würde. ,Die Wir­

kung in Norwegen und in den skandinavischen Ländern würde einG}' überaus 

günstige sein. 

Es wird auch sehr dazu beitragen, den jetzigen Einfluss des 

abgesetzten Königs und der abgesetzten Regierung endgültig zu liqui­

d1eren, und es ermöglichen, einen EinfluBs auf die norwegische 

Handelsflotte im Auslande zu bekoIllIaen, dle j atzt l! jedem Einfluss aus 

Norwegen entzogen ist • .Am 7.10.40 waren E~S mehr als .3 boa 000 Tonnen, 

wEüche sich ausserhalb der von den Achsemnachten beherrschten Gebiete 

befand,':;fi • 

Auch die Rückwirkung auf die sehr einflussreiche mehrere !','lillio­

nE~n starke notwegi sehe und skandinavis I...h'i Bevölkerung in .Amertlka . . 
würde gross und vorteilhaft sein. 

Die beschleunigte ..t!.irrich -tune einer NS-Regierung und einer 

RE~ichsverweserschaft ist um.so me.hr notviendig, als .NS doch bereits 

als der maßgebende Machtfaktor in,Jlorwegen bG)trachtet wird, und das 

norwegische Volk mit grosser Sennsucht d:Le :lurückzie\,hung der deut­

schen Zivilverwaltung herbei\vünscht, welche die volle Schlagkraft 

d~~r Da tionalen Bewegung einschränkt. 

In der Meinung des Volkes trägt Jetzt NS die ganze Verantwortung, 

ohne die entsprecu@de Eewegungsfreihei t zu hab en. 

Unsere Meinung geht also dahin, das.s die oben genannte Zwischen­

ordnung baldmöglichst geschaffen werden muss, und dass im Zusammen­

hang damit die Uberlegungen betreffs der Friederisbedingungen und der 
. ~ 

GGstaltung des großgermanischen Bundes gle~chzeitis beginnen müssen. 

Nachstehend wollen wir die Hauptpunkte des Bundes kurz skizzie-

J[''8n: 

I 1. Norwegen bleibt ein freies, unteilbares und unaohängiges heich, 

verbunden mit dem Großdeutshen Reiche in einem großnordischen 

Bunde. Die 'tarri tor1.ale Integri tä t und nationale ~'reihei t 

Norwegens wird vom GrQ~deutGchen ReiCh garantiert. 

2. GGillainsame Ausrichtung dar Aussenpolitik. 

3. Das deutsche Oberkommando der ~lehrIJ:J8.cht fungiert als Bundes­

oberkommando. 

Die Kriegsmarine und die Luftwaffe sollen gemeinsam sein. 

Ein nationales norwegisches Heer wird errichtet als Heimatver­

teidigung im Rahmen der Bundeswehrmacht. ' 

4. Der Bund wird eine gemeinsame Bundesflagge führen, die norwegi­

sche ~ati6nalflagg~ und Handalsflagg~ bleiben bestehen. 
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5. Der Meutshe Führer und Reichskanzler ist Bundespräsident • 
.; 

o. Die Bundesregierung wird gebildet durch das engere deutsche 
Kabinett, verstärkt durch einen oder zwei Minister für ~orw~gen 
. (Norweger) • 

7. Ein Deut5cher Gesandter kommt als Bundeskommissar nach Oalo. , 
e. Norwegen wird regiert durch einen norwegisChen Reichsverweser 

und eine selbständige nationale Regierung (alle norwegische 
Staatsangehilirige). 

9. Norwegen errichtet eine eigene norwegische ~at1onalvers~llmlung, 
angebaut auf die nationale Wirtschaft und das KultUrleben. 

lO.Enge Zusammenarbei t der deutschen und der norwegischen nationa­
len Bewegung (i~SDAP und NS). 

11. Stabilisierung der norwegischen Währung auf lrrundlage der Reichs­

mark und Eerlin als multilatera11s Verrechuungszentrum (Clea­
ringszentrale) • 

12. Allmählicner Abbau der Zollgrenzen und wirtschaftliche. Solidari­
tät. 

13· Gemeinsame RegelUD6 und Ausbau des zwiscnenstaatlichen Verkehrs. 
t 14. Gegenseic;iges Verkehrs-, 'dohnsi tz- une Arbeitsrecht für Staats­

angehörige der beiden Staaten, jedoch können deutsche Staats­
angehörige nicht ohne Konzession der nillrwegisChen Regierung 
Grund und Boden in Norwegen erwerben. 

15. Zusammenarbeit mit den übrigen nordischen Ländern steht Norwegen 
frei, sow~it es dem Bundesabkommen nicht widerspricht. 

Os10, den 25.10.1940. 
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